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Thurgau� 

Erdregister, 
Erdwärmekörbe 

Erdwärmesonden
anlage (EWS) 

mittels Erdwärmenutzungskarte 
unter https://map.geo.tg.ch

mittels Grundwasser- und Gewässerschutzkarte unter 
https://map.geo.tg.ch (Geoportal des Kantons Thurgau) 

• Gesuch für EWS-Bohrung
• Baugesuch für Anlage

Bei Bohrtiefe > 200m 
sowie in Artesergebieten 
(gespanntes Grundwasser) 

• Baugesuch
• Allenfalls gewässerschutz
rechtliche Bewilligung nötig

Wenn Grundwasser tangiert wird

• Baugesuch

Bohrbewilligung für 
EWS-Bohrungen, ausgestellt 
durch das Amt für Umwelt (AfU) 

Bewilligung durch Standortgemeinde (allenfalls mit Auflagen) 

Bei Einbauten in Grundwasser: 
Kantonale Bewilligung nötig (AfU) 

Bei Bohrtiefe >200m und in Artesergebieten Begleitung durch hydrogeo
logische Fachperson 

Abgabe an den Kanton: 
• Situationsplan
• Bohrdokumentation: - Bohrprotokolle

- Pumpversuche
- Bohrporofile bei einer Bohrtiefe >200m
- Bohrprotokolle der Bohrunternehmung


